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 unter Hinweis auf die Resolution 1312 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2000, 
mit der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, 
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, 
zuletzt Resolution 1798 (2008) vom 30. Januar 2008, mit der der Rat das Mandat der Mis-
sion bis zum 31. Juli 2008 verlängerte,  

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1827 (2008) des Sicherheitsrats vom 30. Juli 
2008, mit der der Rat das Mandat der Mission mit Wirkung vom 31. Juli 2008 beendete,  

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom 23. Dezember 2000 über die 
Finanzierung der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, 
zuletzt Resolution 64/277 vom 24. Juni 2010,  

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen,  

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission geleistet wor-
den sind,  

 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen 
in Äthiopien und Eritrea per 30. April 2011, einschließlich der Guthaben in Höhe von 
2,5 Millionen US-Dollar; 

 2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Bericht des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen88 an und ersucht den General-
sekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;  

Verfügung über die Vermögenswerte der Mission der Vereinten Nationen in 
Äthiopien und Eritrea 

 3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die endgültige Ver-
fügung über die Vermögenswerte der Mission87; 

 4. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben aus den Konten abgeschlossener Frie-
denssicherungsmissionen zustehen, nahe, diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die 
noch ausstehende Pflichtbeiträge des betreffenden Mitgliedstaats ausweisen; 

 5. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in 
Äthiopien und Eritrea“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen.  
 
 

RESOLUTION 65/299 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/879, Ziff. 6). 

65/299. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 
bis 30. Juni 201089 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen90, 

_______________ 
89 A/65/681. 
90 A/65/743/Add.1. 
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 unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Sicherheitsrats vom 6. August 1993, 
mit der der Rat die Entsendung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeobach-
tern der Vereinten Nationen für einen Zeitraum von drei Monaten und die Eingliederung 
des Vorauskommandos in eine Beobachtermission der Vereinten Nationen billigte, für den 
Fall, dass der Rat eine solche Mission offiziell einrichten würde, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des Sicherheitsrats vom 24. Au-
gust 1993, mit der der Rat die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien ein-
richtete, und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermis-
sion verlängerte, zuletzt Resolution 1866 (2009) vom 13. Februar 2009,  

 ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/475 A vom 23. Dezember 1993 über die 
Finanzierung der Beobachtermission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und 
Beschlüsse, zuletzt Resolution 64/234 vom 22. Dezember 2009, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen,  

 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien per 30. April 2011, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen 
in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veranlagten Bei-
träge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur einhundertsiebenundzwanzig Mitglied-
staaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, 
insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer 
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Beobachtermission vollständig entrichtet werden; 

 3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Bericht des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen90 an und ersucht den General-
sekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Beobachtermission im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 201089; 

 5. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Beobachtermission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
1.806.800 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in 
Resolution 64/249 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in Versammlungsresolution 64/248 vom 24. De-
zember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 gutzuschreiben ist; 

 6. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber der Beobachtermission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den 
nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
1.806.800 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 5 
festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 7. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 157.600 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode den Gut-
haben aus dem in den Ziffern 5 und 6 genannten Betrag von 1.806.800 Dollar hinzuzu-
rechnen sind; 
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 8. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 65/300 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/884, Ziff. 6). 

65/300. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im 
Kosovo 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo91 und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen92, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 
über die Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 über die Finanzie-
rung der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
64/279 vom 24. Juni 2010, 

 sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution 
des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 sowie eingedenk der Notwendigkeit, die Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 
Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo zu gewährleisten, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 
29. Juni 2007, 64/269 vom 24. Juni 2010 und 65/289 vom 30. Juni 2011 sowie anderer 
einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten; 

 2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo per 30. April 2011, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 38,2 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur hundertein Mitglied-
staaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

_______________ 
91 A/65/621 und A/65/711. 
92 A/65/743/Add.4. 




